Senatsverwaltung fur Integration, Arbeit und Soziales

Ausfuhrungsvorschriften
zur Gewéhrung von Leistungen
gemal § 22 SGB Il und 88 29 und 34 SGB XlI (AV-Wohnen)
vom 10. Februar 2009
IntArbSoz 1 A 25
Telefon: 9028-2009 oder 9028-0, intern 928-2009
Auf Grund des Artikels | § 3 Absatz 1 und des Artikels 1l 8 7 des Gesetzes zur Ausfiihrung des

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch und zur
Anderung weiterer Gesetze vom 7. September 2005 (GVBI. S. 467) wird bestimmt:

1 — Grundsatz

(1) Bei der Anwendung dieser Ausfihrungsvorschriften steht die Sicherung des angemessenen
Wohnraums im Vordergrund.

(2) Fur Arbeitsuchende ist die schnelle Integration von Menschen in Arbeit vorrangiges Ziel.

(3) Alle MalRBnahmen, die sich aus diesen Ausfuhrungsvorschriften fir den Personenkreis des
SGB Il ergeben, missen an diesem Ziel ausgerichtet werden.

2 — Zustandigkeit

(1) Im Bereich des SGB Il werden diese Ausfihrungsvorschriften von den fur die Gewahrung
der Leistungen des kommunalen Tragers gemall § 22 SGB Il zustandigen Dienststellen
durchgeflhrt, in deren Bereich die ortliche Zustandigkeit geman 8§ 36 SGB Il festgestellt wird.

(2) Die Zustandigkeit zur Unterbringung in  Wohneinrichtungen oder anderen
Wohnmdaglichkeiten kann abweichend geregelt werden.

(3) Die Zustandigkeit im Bereich des SGB XII richtet sich nach den jeweils gultigen

Ausfuhrungsvorschriften tGber die ortliche Zusténdigkeit fur die Leistungen der Sozialhilfe nach
dem SGB XII.

3 — Mietwohnungen

3.1 Tatsachliche Aufwendungen

(1) Laufende Leistungen fir Wohnung und Heizung werden in Hohe der tatsachlichen
Aufwendungen erbracht, sofern diese angemessen sind (zur Angemessenheit siehe Nummer
3.2).

(2) Kosten fur Haushaltsenergie (z.B. Warmwasserbereitung, Kochenergie) sind bereits mit den
Regelleistungen gemaf § 20 SGB Il/den Regelsitzen nach § 28 SGB XII abgegolten. Fir den
Fall, dass die monatlichen Zahlungen fur Heizkosten auch Kosten der Haushaltsenergie
enthalten, die bereits durch die Regelleistung/die Regelsatze abgedeckt sind, ist hinsichtlich der
erforderlichen Minderung der tatséchlichen Aufwendungen nach dem jeweils gultigen
Rundschreiben zu verfahren.



(3) Die tatsachlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete sowie den
monatlichen Zahlungen fir Betriebskosten (und ggf. mietvertraglich geschuldeten Leistungen,
soweit sie nicht Bestandteil der Regelleistungen/der Regelsatze sind) und Heizkosten ohne
Kosten flr Haushaltsenergie (Brutto-Warmmiete), zuziglich etwaiger Nachzahlungen (auch fur
den direkt vor der jetzigen Wohnung bewohnten Wohnraum, sofern diese fristgerecht geltend
gemacht werden und es sich nicht um Schulden handelt). Rickzahlungen und Guthaben
mindern die Aufwendungen im Folgemonat.

3.2. Angemessenheit
3.2.1 — bei bestehenden Mietvertragen

(1) GemalR § 22 Absatz 1 Satz 1 SGB Il und 8§ 29 Absatz 1 SGB Xll werden die tatséchlichen
Aufwendungen erbracht, soweit sie angemessen sind.

(2) Als Richtwerte fir angemessene Brutto-Warmmieten zur Feststellung der abstrakten
Angemessenheit gelten:

HaushaltsgrofRe Mtl.
Bruttowarmmiete in
€
1-Personen-Haushalt 378,-
2-Personen-Haushalt 444 -
3-Personen-Haushalt 542,-
4-Personen-Haushalt 619,-
5-Personen-Haushalt 705,-

Bei jeder weiteren Person im Haushalt erhoht sich die Bruttowarmmiete um 50,- €.

Die Betriebs- und Heizkosten als Bestandteile der Brutto-Warmmiete werden regelmalig
Uberprift. Ergeben sich mehr als geringfigige Erh6hungen werden die Richtwerte per
Rundschreiben fortgeschrieben.

(3) Bei der Angemessenheitsprifung ist immer der Besonderheit des Einzelfalls Rechnung zu
tragen (8 22 Absatz 1 Satz 3 SGB I, 8§ 29 Absatz 1 Satz 2 SGB XllI). Abweichungen von den
Richtwerten kénnen damit gerechtfertigt sein. Sie kdnnen insbesondere aus den in Nummer 1
niedergelegten Grundséatzen gerechtfertigt und begrindet  sein (individuelle
Angemessenheitsprifung). Bei Mischfallen (in Bedarfsgemeinschaften erhalten Personen
Leistungen nach dem SGB Il und nach dem SGB XIllI) sind zwischen Trager der Grundsicherung
fur Arbeitsuchende und Sozialamt abgestimmte Entscheidungen zu treffen.

(4) Die Richtwerte nach diesen Ausfuihrungsvorschriften kdnnen bei bestehendem Wohnraum in
besonders begriindeten Einzelfédllen in der Regel um bis zu 10 % Uberschritten werden,
insbesondere bei

a) Alleinerziehenden,

b) langerer Wohndauer (mindestens 15 Jahre),

¢) wesentlichen sozialen Beziigen (z.B.Schulweg von Kindern, Betreuungseinrichtungen, Kitas),

d) Gber 60-jahrigen Hilfeempfangenden,

e) Schwangeren,



f) Personen, die in absehbarer Zeit kostendeckende Einktlinfte haben.

g) Eine Uberschreitung ist auch zulassig, wenn diese auf einen hoheren Heizkostenbedarf
zurtickzufuhren ist (z.B. aus gesundheitlichen oder altersbedingten Griinden), sofern der héhere
Verbrauch nicht Folge unwirtschaftlichen Verhaltens ist.

3.2.2 — bei Neuanmietung von Wohnraum

(1) Bei Neuanmietung von Wohnraum sind die Richtwerte gemafd Nummer 3.2.1 Absatz 2
dieser Ausfuhrungsvorschriften grundsatzlich einzuhalten. Dies gilt nicht fur die Neuanmietung
von Wohnraum durch Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, auch im
Rahmen der Anmietung von Wohnungen, die aus dem geschitzten Marktsegment vermittelt
werden. Hier ist in der Regel eine Uberschreitung der Richtwerte nach diesen
Ausfihrungsvorschriften um bis zu 10 % zulassig, wenn nur so eine Unterbringung in
kostenintensiveren gewerblichen oder kommunalen Einrichtungen beendet oder verhindert
werden kann.

(2) Ist bereits bei einer gewiinschten Neuanmietung erkennbar, dass die Miete unangemessen
werden kann (z.B. durch eine fir die konkrete Wohnung unrealistische
Betriebskostenvorauszahlung, Staffelmietvertréage) ist eine Zusicherung oder Zustimmung zu
den Aufwendungen fir die neue Wohnung nicht zu erteilen .

(3) Uberschreitet die neue Miete nach Neuanmietung einer Wohnung ohne vorherige
Zusicherung oder Zustimmung, weil eine Umzugshotwendigkeit nicht gegeben war (siehe auch
Nummer 7.2 Absatz 5) die bisherige Miete, kann nur die bisherige Miethéhe als angemessene
Kosten der Wohnung Ubernommen werden.

3.2.3 — bei Wohngemeinschaften und Untermietverhaltnissen

(1) Grundsatzlich erfolgt die Feststellung der abstrakten Angemessenheit auf der Grundlage der
unter Nummer 3.2.1 Absatz 2 genannten Richtwerte.

(2) Bei Personen, die mit anderen Personen zur gemeinsamen Nutzung der Wohnung eine
Wohngemeinschaft grinden, jedoch mit den anderen Personen weder eine
Bedarfsgemeinschaft noch eine Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 Abs. 5 SGB Il oder §
36 SGB Xl bilden, bleiben die Personen der Wohngemeinschaft, die nicht zur
Bedarfsgemeinschaft oder Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 Abs. 5 SGB Il oder § 36
SGB Xl gehoren, bei der Bestimmung der fir die Richtwertermittiung mafgeblichen
Haushaltsgrof3e unbertcksichtigt.

3.2.4 — bei besonderen Wohnformen oder Wohnerfordernissen (bei bestehendem
Wohnraum und bei Neuanmietung)

(1) Die Wohnkosten fur die Unterbringung von Wohnungslosen richten sich nach den
Grundsatzen des SGB Xll und SGB VIIl. Die entsprechenden Regelungen sowie die Hohe der
hierfir anfallenden Kosten (Tagessatze) werden per Rundschreiben bekannt gegeben.

(2) Die Angemessenheit der Wohnkosten muss bei ambulanten Wohnformen (betreutes
Einzelwohnen, betreute Wohngemeinschaften, therapeutische Wohngemeinschaften,
Wohngemeinschaften zur Sicherstellung gemeinsamer ambulanter Pflege z.B. fir
Demenzkranke usw.) im Einzelfall gepruft werden. Es ist hierbei analog zu den Regelungen in
Nummer 3.2.3 Abs. 1 und Abs. 2 fir jede/n Bewohner/in in der Regel vom Richtwert gem. Nr.
3.2.1 Abs. 2 fur einen 1-Personenhaushalt auszugehen. Nr. 3.2.1 Abs. 4 und Nr. 4 Abs. 2 sind
besonders zu berticksichtigen. Der Grundsatz gem. 8 13 SGB Xll ,ambulant vor station&r” ist zu
beachten.



(3) Bei zweckentsprechend genutzten behindertengerechten Wohnungen (barrierefreie
Wohnungen) insbesondere solche fur Rollstuhlbenutzer/-innen ist die Angemessenheit stets
individuell zu prifen, weil der Wohnungsmarkt fiir diese speziellen Erfordernisse begrenzt ist.
Dabei ist die Dringlichkeit der Anmietung einer solchen Wohnung, das aktuelle Angebot auf
dem Wohnungsmarkt, die Verkehrsanbindung und ggf. die ortliche Einschrankung von
schulpflichtigen Kindern oder vergleichbaren Tatbestdnden angemessen zu bericksichtigen.
Der Anspruch auf eine rollstuhlgerechte Wohnung wird immer dann zu bejahen sein, wenn der
Rollstuhl aktuell oder in absehbarer Zeit nicht nur zeitweilig (das heifl3t vordringlich aulR3erhalb
der Wohnung) benétigt wird.

(4) Absatz 3 gilt auch fiir chronisch Kranke (z.B. AIDS-Kranke) unter der Maf3gabe, dass sich
die Beurteilung der Angemessenheit an der Entscheidung des Wohnungsamtes hinsichtlich des
Wohnraummehrbedarfes orientiert und dies entsprechend berticksichtigt.

3.3. Ermittlung angemessener Kosten der Wohnung; Begriffe

(1) Gegenstand der Angemessenheitsprifung ist die Brutto-Warmmiete (Miete inklusive
Betriebskosten gemal BetrKV und sonstige mietvertraglich geschuldete Leistungen, die nicht
Bestandteil der Regelleistungen/der Regelsatze sind, sowie Heizkosten, nicht jedoch Kosten fir
Haushaltsenergie, die zusammen mit der Brutto-Warmmiete erhoben werden). Sofern bei der
Angemessenheitsprifung Werte fiir Betriebs- und/oder Heizkosten nicht zur Verfligung stehen
(z.B. bei Neuanmietung von Wohnraum), kann von durchschnittlichen Betriebskosten in Hohe
von 1,47 €/m? und von Heizkosten in Hohe von 0,90 €/m2 ausgegangen werden.

(2) Liegen Anhaltspunkte dafir vor, dass eine Betriebskostenabrechnung tberhoht ist, ist der
Sachverhalt zu tberprifen. Als Orientierungswert kann hier ca. 2,37 €/m2 und Monat fir die
Betriebskosten einschlie3lich Heizkosten angenommen werden. Solche Anhaltspunkte kénnen
auch gegeben sein, wenn z.B.

a) die Abrechnung vom Vermieter nicht rechtzeitig vorgelegt wird,

b) der Abrechnungszeitraum nicht angegeben ist,

¢) nicht nur umlagefahige Betriebskosten aufgefuhrt worden sind,

d) die Heizkosten nicht nachvollziehbar aufgeschlisselt und berechnet sind,

e) die Betriebskosten auch gewerblich genutzte Rdume mit umfassen,

f) der Kostenanteil des Mieters nicht nachvollziehbar ausgewiesen wird (Verteilerschlissel),

g) die Vorauszahlungen des Mieters nicht richtig beziffert wurden.

(3) Mit der Uberpriifung kénnen auch externe Sachverstandige beauftragt werden. In diesem
Fall sollte die externe Prifstelle zu jeder strittigen Nebenkostenabrechnung eine detaillierte und
begriindete Stellungnahme vorlegen.

(4) Die angemessenen Kosten flr ofenbeheizten Wohnraum hangen von der HaushaltsgroRe
ab. Uber die jeweiligen Marktpreise fir feste Brennstoffe werden die Leistungsstellen
regelmallig von der fir das Sozialwesen zustéandigen Senatsverwaltung informiert. Bei der
Bewilligung ist zu beachten, dass die gunstigeren Sommerpreise genutzt werden.

(5) Gebuhren fur Kabelfernsehen sind Bestandteil der Wohnungskosten, wenn sie Bestandteil

des Mietvertrages sind, dort nicht gesondert ausgewiesen werden und nicht einzeln kindbar
sind.



(6) Weitere Nebenkosten wie zum Beispiel fur einen PKW-Stellplatz werden in der Regel nicht
Ubernommen.

4. Kostensenkungsverfahren

(1) Ergibt die Angemessenheitsprifung, dass die Aufwendungen den (individuell festgestellten)
angemessenen Umfang Ubersteigen, werden die Kosten der Wohnung gemaf § 22 Absatz 1
SGB Il und § 29 Absatz 1 Satz 3 SGB Xll so lange (bernommen, wie es dem
Hilfeempfangenden oder der Bedarfsgemeinschaft nicht méglich oder nicht zuzumuten ist,
durch einen Wohnungswechsel oder auf andere geeignete Weise (z.B. durch Untervermietung)
die Kosten zu senken, in der Regel jedoch nicht langer als sechs Monate. Die Frist beginnt mit
der Aufforderung zur Kostensenkung, wenn die individuelle Angemessenheit hach Anhdrung
der Betroffenen festgestellt wurde und die tatsédchlichen Aufwendungen den individuell
festgestellten angemessenen Umfang Ubersteigen. In besonders begrindeten Einzelféllen kann
dieser Zeitraum, z.B. wenn trotz intensiver nachgewiesener Suchbemihungen der
Leistungsempfangenden angemessener Wohnraum nicht zur Verfigung steht oder nicht
angemietet werden kann, erweitert werden. Die Anhorung erfolgt bereits im Zuge der
Antragsbearbeitung.

(2) MaRnahmen zur Senkung der Wohnungskosten werden ggf. nicht verlangt werden kénnen
bei

a) Einschrankungen aufgrund schwerer Krankheit oder Behinderung, sofern der Schweregrad
insbesondere einen Umzug unmdglich macht;

b) Uber 60 Jahre alten Hilfeempfangenden nach langerer Wohndauer, wenn zuklnftige
vorrangige Anspriche (z.B. Rentenanspriiche) eine weitere Hilfebedurftigkeit unwahrscheinlich
sein lassen,

c¢) einmaligen oder kurzfristigen Hilfen,
d) Alleinerziehenden mit zwei und mehr Kindern,

sofern die Miete den Richtwert nicht so erheblich Uberschreitet, dass ein Verzicht auf
kostensenkende Malinahmen unter Beriicksichtigung der besonderen Situation der Betroffenen
ungerechtfertigt ware. Gegebenenfalls sind die bezirklichen Sozialdienste einzuschalten.

(3) Sofern die Aufwendungen fir Unterkunft und Heizung den (individuell festgestellten)
angemessenen Umfang allein wegen gestiegener Betriebskosten Ubersteigen, soll das
Kostensenkungsverfahren bis zur Uberprufung der Richtwerte im Jahr 2009 gemaR Nummer
3.2.1 Abs. 2 nicht eingeleitet werden.

(4) Ist die Miete fur eine Wohnung unter Berilicksichtigung der Besonderheit des Einzelfalles als
unangemessen bewertet worden, muss vor der Aufforderung, durch Wohnungswechsel die
Aufwendungen fur die Wohnung zu senken, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestellt
werden. Hierbei ist die individuell angemessene Miete fir die voraussichtliche Dauer des
Leistungsbezuges von maximal 12 Monaten dem unangemessenen Teil gegenuberzustellen.
Dabei sind auch die unvermeidbaren Mietkosten fur zwei Wohnungen zu bertcksichtigen (siehe
Nummer 7.3 Absatz 4). Ubersteigen die durch den Umzug ausgelosten Kosten den
Differenzbetrag, so wird die in Nummer 4 Abs. 1 genannte Frist auf 12 Monate verlangert. Der
Umzug unterbleibt in dieser Zeit und die bisherige Miete wird weiterhin Ubernommen. Nach
Ablauf dieser Frist sind unverziglich MaBnahmen zur Kostensenkung einzuleiten.

(5) Die Einleitung geeigneter Schritte zur Reduzierung der Ausgaben soll ausschlie3lich unter
Berlicksichtigung des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit erfolgen. Insbesondere darf das
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Verlangen zur Anmietung einer neuen Wohnung nicht zu Wohnungslosigkeit fihren. Ergibt die
Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass die Hilfeempfangenden zum Umzug aufzufordern sind, soll
von der Einleitung dieser MalRnahme auch abgesehen werden, wenn die Hilfeempfangenden
den Uber der Angemessenheitsgrenze liegenden Betrag aus nicht anrechenbaren Einkinften
selber tragen wollen und dies nachweisen kdnnen.

5. Selbstgenutztes Wohneigentum

5.1 - Tatsachliche Aufwendungen

(1) Die tatsachlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den mit dem selbstgenutzten
Wohneigentum verbundenen Belastungen. Zur Ermittlung der Belastungen werden die
Bestimmungen des Einkommensteuerrechtes hinsichtlich der bei der Ermittlung der Einkinfte
aus Vermietung und Verpachtung abzusetzenden Betréage in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Satz
1 der Verordnung zur Durchfihrung des 8 82 des SGB Xll analog angewandt. Dazu gehéren
insbesondere

a) die Schuldzinsen fur Hypotheken und dauernde Lasten (z.B. Erbbauzins),

b) Steuern vom Grundbesitz, sonstige 6ffentliche Abgaben und Versicherungsbeitrage,
c) der Erhaltungsaufwand,

d) sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung des Haus- und Grundbesitzes sowie

e) dartber hinaus gehende Nebenkosten (umlagefahige Betriebskosten und Heizkosten)
wie bei Mietwohnungen.

(2) Nicht zu bertcksichtigen sind dagegen Tilgungsraten, da Vermogensbhildung grundsatzlich
nicht mit dem Zweck der den Lebensunterhalt sichernden Leistungen des Arbeitslosengeldes Il
/der Sozialhilfe zu vereinbaren ist. Sofern hinsichtlich einer Stundung der Tilgungsraten mit dem
finanzierenden Kreditinstitut keine Vereinbarung zu erzielen ist und in der Folge
Wohnungslosigkeit droht, ist im Ausnahmefall die einmalige Ubernahme von Tilgungsraten auf
der Grundlage des 8§ 22 Absatz 1 in Verbindung mit § 22 Absatz 5 SGB Il und § 34 SGB XII als
Darlehen mdglich. Uber die naheren Modalitaten der Darlehensvergabe kann mit den
Hilfeempfangenden ein offentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden, der gemal § 56
SGB X der Schriftform bedarf. Gleichzeitig sind die Ruckzahlungsmodalitaten insbesondere fur
den Fall der Beendigung der Hilfebedurftigkeit festzulegen.

(3) Unter Erhaltungsaufwand sind die notwendigen Ausgaben fir Instandsetzung und
Instandhaltung zu verstehen, die die Bewohnbarkeit und den Substanzerhalt des
Wohneigentums sicherstellen, nicht jedoch der Wertverbesserung dienen. Nicht der
Wertverbesserung dienen notwendige MaflRnahmen nach dem Stand der Technik in der
preisgunstigsten Variante. Die preisglnstigste Variante ist durch Vorlage von mindestens drei
entsprechenden Kostenvoranschlagen zu ermitteln.

(4) Der Erhaltungsaufwand féllt in der Regel einmalig an und ist deswegen nicht mittels einer
monatlichen Pauschale abzudecken. Die einzig zulassige Ausnahme bildet die bei
Eigentumswohnungen mit den Hauslasten zu zahlende Instandhaltungsriicklage, die durch
bindenden Beschluss der Eigentiimergemeinschaft monatlich erbracht werden muss.

(5) Zur Wahrung des Nachranggrundsatzes ist zu beriicksichtigen, dass Eigentiimern von selbst
genutztem Wohneigentum, bei denen der Erhalt des Wohneigentums durch den Wegfall der
Anschlussférderung gefahrdet ist, nach den jeweils geltenden Harteausgleichsvorschriften



Zuwendungen gezahlt werden koénnen, um die die zu berlcksichtigenden Kosten fir die
Wohnung gegebenenfalls zu mindern sind.

5.2 — Angemessenheit

(1) Die Beurteilung der Angemessenheit selbstgenutzten Wohneigentums, das nach § 12
Absatz 3 Nr. 4 SGB Il und 8§ 90 Absatz 2 Nr. 8 SGB XII als Vermbgen geschutzt ist, unterliegt
den Bedingungen des § 22 Absatz 1 SGB Il und 8 29 Absatz 1 SGB XII.

(2) Um eine Privilegierung von Eigentiimern gegeniber Mietern zu verhindern, unterliegt die
Prifung der Angemessenheit den gleichen Kriterien wie die Prifung der Angemessenheit von
Mieten mit der Folge, dass ggf. kostensenkende MalRnahmen eingeleitet werden.

(3) Gegenstand der Angemessenheitsprifung sind die unter Nummer 5.1 Absatz 1 genannten
Kosten in ihrer Gesamtheit. Dabei sind auch einmalig anfallende Bedarfe, z.B. im Rahmen des
Erhaltungsaufwandes, zu bertcksichtigen.

(4) Bei der Feststellung der (zunachst abstrakten) Angemessenheit sind eigentumsspezifische
Kriterien zu bertcksichtigen, die sich u.a. aus der Art der tatséchlichen Aufwendungen ergeben

(sieche Nummer 5.1), wie aus der angemessenen GroRe, die im Rahmen des
Vermodgensschutzes zugrunde gelegt wird. Geschitztes Wohneigentum ist daher nicht
unmittelbar mit einer Mietwohnung vergleichbar.

(5) Die individuelle Prifung der Angemessenheit unter Berlicksichtigung der Besonderheit des
Einzelfalles hat i.S.d. Absatzes 4 zu erfolgen, wenn die tatsachlichen Aufwendungen gemaf
Nummer 5.1 Absatz 1 Buchstabe a) - d) den maRgeblichen Richtwert nhach Nummer 3.2.1
Absatz 2 Uberschreiten.

(6) Zur Beurteilung, ob die tatsadchlichen Kosten auch unter Bertcksichtigung der
Besonderheiten des Einzelfalles nicht mehr als angemessen bewertet werden kénnen, sollten
mindestens folgende Umstande gewurdigt werden:

a) die Perspektive des Leistungshezugs,

b) der Zeitraum zwischen Eigentumserwerb und Eintritt der Hilfebedurftigkeit (z.B. wegen
Schicksalsschlages oder mangelnder Vorsorge fiir die Wechselfélle des Lebens),

c) die Dauer der Restfinanzierung,

d) die Bedingungen bei Abschluss des Kreditvertrages,

e) der Zustand der Immobilie (zukinftig entstehender Erhaltungsaufwand),

f) sonstige Hartefallkriterien wie bei Mietern.

(7) Ergibt die Angemessenheitsprifung, dass die Aufwendungen den individuell festgestellten
angemessenen Umfang (bersteigen, sind dem Einzelfall angemessene Fristen zur
Kostensenkung einzurdumen. Vorrangig sollte auf MaRnahmen hingewirkt werden, die durch
Teilvermietung oder Eigenbeteiligung aus nicht anrechenbaren Einkinften oder geschitztem
Barvermbgen den Erhalt einer an sich von dem Vermdgenseinsatz geschutzten Immobilie
ermaoglichen.

6 - Sozialer Wohnungsbau — Férderungsabbau

Wird die Miete einer Wohnung im sozialen Wohnungsbau durch die Beendigung der
Grundforderung unangemessen und wird keine Anschlussforderung bewilligt, konnen die
betroffenen  Mieter zur Vermeidung von finanziellen Harten Mietausgleich und
Umzugskostenhilfe nach den jeweiligen Verwaltungsvorschriften tber die Gewahrung von
Mietausgleich und Umzugskostenhilfe fur vom Wegfall der Anschlussforderung betroffene
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Mieter im sozialen Wohnungsbau bei der Investitionsbank Berlin beantragen (zur
Berticksichtigung bei den Mietkosten siehe Nummer 10).

7 - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten

7.1 — Grundsatz

(1) Die Regelung des § 22 Absatz 3 SGB Il und § 29 Absatz1 Satz 7 und 8 SGB XIlI stellt klar,
dass die Ubernahme der darin genannten Leistungen grundsatzlich moglich ist, sofern der
zustandige Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende oder der Trager der Sozialhilfe die
vorherige Zusicherung oder Zustimmung dazu erteilt hat. Uber die Gewéahrung ist nach
pflichtgemalRem Ermessen zu entscheiden (8 22 Absatz 3 Satz 1 SGB II, 8 29 Absatz 1 Satz 7
SGB XIl).

(2) Unter den Bedingungen des § 22 Absatz 3 Satz 2 SGB Il und 8 29 Absatz 1 Satz 8 SGB XiIlI
soll die Zusicherung oder Zustimmung bei Vorliegen folgender Bedingungen erteilt werden:

a) der Umzug wurde vom zusténdigen Tréger der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende oder
Trager der Sozialhilfe veranlasst (als MalBhahme zur Senkung unangemessener Kosten fur
die Wohnung)od er

b) der Umzug ist aus anderen Grinden notwendig (siehe Nummer 7.2). Dies ist nur dann zu
bejahen, sofern die Zusicherung oder Zustimmung zu den Aufwendungen fir die neue
Wohnung erteilt wurde, u n d

¢) ohne die Zusicherung oder Zustimmung eine Wohnung in angemessenem Zeitraum nicht
gefunden werden kann.

(3) Vor Erteilung der Zusicherung oder der Zustimmung ist sicherzustellen, dass die
Nachrangsgrundsétze (8 3 Absatz 3 und § 5 SGB I, 8§ 2 SGB Xll) gewahrt und anderweitige
Madglichkeiten, auch durch andere Leistungstrager (z.B. Mobilitatshilfen nach SGB Il i.V.m. SGB
I), ausgeschopft wurden.

(4) Wollen Personen umziehen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die
Zusicherung zur Ubernahme der Kosten fiir Wohnung und Heizung gemar § 22 Absatz 2a Satz
1 bis 3 SGB Il nur zu erteilen, wenn

a) der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Grinden nicht auf die Wohnung der Eltern
oder eines Elternteils verwiesen werden kann (z.B. bei familiarer Gewalt; bereits
vorangegangen Jugendhilfemalinahmen; Familiensituationen, die das Mal3 ublicher
Generationskonflikte tberschreiten),

b) der Bezug der Wohnung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

c) ein sonstiger, ahnlich schwerwiegender Grund vorliegt (z.B. bei MalRnahmen fur Betreutes
Einzel- oder Gruppenwohnen gemafR SGB Xll oder SGB VIII, die durch den Sozialhilfe- bzw.
Jugendhilfetrager bewilligt wurden; Schwangerschaft; Grindung einer eigenen Familie),

siehe auch Nr. 7.2 Absatz 7. Sofern eine der Voraussetzungen nach den Buchstaben a) bis c)

vorliegt, kann vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen

aus wichtigem Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen.

7.2 - Umzugskosten / Verfahren bei Umzug



(1) Die Erteilung von Zusicherungen oder Zustimmungen zur Ubernahme von Umzugskosten ist
in der Regel unter Beachtung der Grundsatze gemald Nummer 7.1 zu erteilen, weil davon
auszugehen ist, dass ohne die Zusicherung oder Zustimmung ein Umzug in angemessenem
Zeitraum nicht zu realisieren ist.

(2) Voraussetzung hierflr jedoch ist, dass der Umzug entweder
a) vom zustandigen Trager veranlasst od er

b) die Zusicherung oder Zustimmung zu den Aufwendungen fir die neue Wohnung im
Zusammenhang mit einem vom Antragstellenden beantragten Umzug erteilt wurde.

(3) Somit ist zunachst gemal § 22 Absatz 2 SGB Il vor Abschluss eines Vertrages Uber eine
neue Wohnung zu priufen, ob der Umzug erforderlich ist (diese Entscheidung trifft der
abgebende Trager verbindlich und mit Wirkung fir die Leistungen nach § 22 Absatz 3 SGB II)
und die Kriterien der Angemessenheit am Ort des gewiinschten Zuzugs erfillt sind. Hierzu ist
der fur den Ort der neuen Wohnung ortlich zustdndige kommunale Trager aul3erhalb des
Landes Berlin zu beteiligen. Entweder ist vom Antragstellenden eine Bestéatigung zur
Angemessenheit der Aufwendungen fir die neue Wohnung vom dort zustédndigen kommunalen
Trager der Grundsicherung einzuholen oder direkt mit dem Tréager Kontakt aufzunehmen.
Gleiches empfiehlt sich fiir die am Zuzugsort zu treffende Entscheidung zur Ubernahme einer
Mietkaution, damit die Hilfesuchenden vor Anmietung der Wohnung umfassend Uber den
Leistungsumfang der Kosten, die infolge des Umzuges entstehen, informiert sind.

Zustandigkeitsregelungen bei Umziigen innerhalb des Landes Berlin bleiben davon unbertihrt.

(4) Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit eines beantragten Wohnungswechsels sind die
Zielrichtungen des SGB Il und die Grundsatze aus Nummer 1 dieser Ausfihrungsvorschriften
ebenso zu beachten, wie die Besonderheiten, die den Personenkreis im Bereich des SGB XiII
betreffen konnen. Dies beinhaltet auch die Prifung,

a) ob der gewinschte Wohnungswechsel wahrend der Zeit der Hilfebedurftigkeit realisiert
werdenmussoder

b) ob es dem Antragstellenden zuzumuten ist, zunéchst die Aufnahme einer Erwerbstatigkeit
zur Bestreitung des Lebensunterhaltes abzuwarten, um die beantragte Leistung aus eigenen
Kréften realisieren zu kénnen.

(5) Erforderlich kann ein Umzug zum Beispiel sein

a) im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Erwerbstéatigkeit auf3erhalb des Landes Berlin
(Bei der Entscheidung zu Umzugskosten ist Nr. 7.1 Abs.3 zu beachten),

b) im Ausnahmefall im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit innerhalb des
Landes Berlin (z.B. bei Schichtarbeit mit Nachtdiensten und ungiinstigen
Verkehrsbedingungen, langen Arbeitswegen und festgelegten Abholzeiten fir Kinder bei
Alleinerziehenden),

¢) bei Veranderung der familidren Situation (z.B. Trennung der Ehe- oder Lebenspartner einer
Bedarfsgemeinschaft, wenn einer der Partner neuen Wohnraum bendtigt; Grindung einer
Familie, auch zukuinftig entstehender Bedarf),

d) wenn die Sicherung des Wohnraumes mit der Ubernahme von Mietschulden bei wiederholt
aufgetretenen Mietschulden nicht mehr gewahrleistet ist und Wohnungslosigkeit einzutreten
droht,



e) bei gesundheitlicher Gefahrdung (z.B. durch schlechte Wohnverhéltnisse, die nicht in
vertretbarer Zeit durch den Vermieter behoben werden, oder bei drohender Gewalt Dritter),

f) wegen unzumutbar beengter Wohnverhéltnisse; hierbei sind die bei Anerkennung eines
dringenden Wohnbedarfs im Rahmen der Beantragung eines Wohnberechtigungsscheines
als raumlich unzureichend beschriebenen Wohnverhéltnisse zu Grunde zu legen. Dies ist der
Fall, wenn in der Regel nicht mindestens folgender Wohnraum (ohne Kiche und
Nebenraume) zur Verfligung stehen:

aa) fur 2 Personen 1 Wohnraum und insgesamt 30 m2 Wohnflache der Wohnung,
bb) fiir 3 Personen 2 Wohnraume und insgesamt 50 m2 Wohnflache der Wohnung,
cc) fur 4 und 5 Personen 3 Wohnraume und insgesamt 65 m2 Wohnflache der Wohnung,
dd) ab 6 Personen 4 Wohnrdume und insgesamt 80 m? Wohnflache der Wohnung.

Zusatzlich ist zu beachten, dass Kindern eigener Wohnraum zur Verfligung stehen muss. Ob
z.B. bei Geschwistern die gemeinsame Nutzung eines Raumes zumutbar ist, hangt von der
Besonderheit des Einzelfalles ab (z.B. GréRe des Raumes, Altersunterschiede, Geschlecht).
Auch zuklnftig entstehender Wohnraummehrbedarf ist zu bericksichtigen (z.B. bei
Schwangerschaft ab der 14.Woche);

g) aus krankheits-, behinderungs- und/oder altersbedingten Grinden, wenn sich daraus ein
Wohnraum(mehr)bedarf ergibt, der in der vorhandenen Wohnung nicht gedeckt werden kann.

(6) Nicht grundsaétzlich erforderlich ist ein Umzug zum Beispiel

a) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres (siehe aber Nummer 7.1 Absatz 4),
b) wegen schlechter Ausstattung einer Wohnung,
¢) bei Wunsch nach anderer Wohnumgebung.

(7) Da die Beurteilung der Erforderlichkeit eines Umzuges, aber auch der Zumutbarkeit von
Maflnahmen zur Senkung der Mietkosten, von der besonderen Situation des Einzelfalls gepragt
ist, ist in Zweifelsfallen der Sozialdienst in den Sozialamtern der Bezirke hinzuzuziehen.

(8) Eine unter Beachtung der Absétze 1 bis 6 und der unter Nummer 7.1 genannten Grundsatze
erteilte Zusicherung oder Zustimmung fiir die Ubernahme von Umzugskosten ist mit dem
Hinweis zu versehen, dass sich diese nur auf die notwendigen Kosten und den notwendigen
Umfang der Kosten bezieht. Die Antragstellenden sind vorrangig und weitgehend auf
Selbsthilfemdglichkeiten sowie auf die Inanspruchnahme von privaten Hilfeleistungen
hinzuweisen.

(9) Notwendige Umzugskosten sind

a) bei Selbsthilfe die marktublichen Kosten eines Mietfahrzeugs sowie Kosten fur Bekostigung
mithelfender Personen (pauschal 20 € pro Person bis zu maximal 4 Personen abhangig von
der HaushaltsgroRRe), sonstige fir den Umzug notwendige Hilfsmittel (z.B. Umzugskartons),

b) Kosten fir den Umzug durch eine Umzugsfirma, wenn Grinde vorliegen, die die
Einschaltung einer Umzugsfirma rechtfertigen (insbesondere fur den Personenkreis des SGB
XIl). Hierbei ist die Vorlage von drei Kostenvoranschlagen von Umzugsunternehmen durch
die Antragstellenden erforderlich. Dem gunstigsten Angebot ist der Vorzug zu geben, sofern
die Leistungsinhalte vergleichbar sind. Mit dem Bewilligungsbescheid ist die
Kostenlbernahmebescheinigung unter Nennung des ausgewahlten Umzugsunternehmens
und unter Bezugnahme auf das entsprechende Kostenangebot auszustellen. Nach erfolgtem
Umzug wird vom Umzugsunternehmen mit der Bewilligungsstelle abgerechnet.
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7.3 —Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen

(1) Uber die Erteilung von Zusicherungen/Zustimmungen fir Wohnungsbeschaffungskosten
und Mietkautionen ist abhangig von der Berliner Wohnungsmarktsituation einzelfallbezogen zu
entscheiden.

a) Zu Wohnungsbeschaffungskosten zahlen Aufwendungen, die mit dem Finden und der
Anmietung von Wohnraum verbunden sind.

b) Mietkautionen sind Sicherheiten fiir den Vermieter zur Erfullung der Pflichten des Mieters im
Sinne von 8§ 551 BGB. Sie durfen danach grundsétzlich hdchstens drei Monatsgrundmieten
betragen. Die Berlcksichtigung von Nebenkosten ist dabei nicht zulassig, sofern diese
ausgewiesen sind. Die Vereinbarung im Mietvertrag tber die Zahlung einer Mietkaution
bedarf zu ihrer Wirksamkeit des Hinweises auf die Moglichkeit der Ratenzahlung durch den
Mieter.

(2) In der Regel ist davon auszugehen, dass unter Bericksichtigung des Berliner
Wohnungsmarktes eine Wohnung fir Hilfeempfangende ohne die Zusicherung oder
Zustimmung zur Ubernahme von Genossenschaftsanteilen als Wohnungsbeschaffungskosten
und/oder einer Mietkaution in angemessenem Zeitraum nicht gefunden werden kann. Dies gilt
in besonderem Mal3e fiir bestimmte Personengruppen (z.B. Wohnungslose). Die Zusicherung
oder Zustimmung ist daher mit den in Absatz 6 genannten Hinweisen zu erteilen. Dies gilt nicht
fur Untermietverhaltnisse.

(3) Eine Zusicherung oder Zustimmung fur die Ubernahme anderer als in Absatz 2 genannten
Wohnungsbeschaffungskosten ist in der Regel nicht zu erteilen, da diese grundséatzlich als nicht
notwendig zu erachten sind, um eine Wohnung in angemessenem Zeitraum zu finden. Eine
unabdingbare Notwendigkeit von anderen Wohnungsbeschaffungskosten ist gegebenenfalls
vom Antragstellenden nachzuweisen.

(4) Sofern im Einzelfall geboten, sind unvermeidbare doppelte Mietzahlungen als
Wohnungsbeschaffungskosten zu berlcksichtigen.

(5) Im Rahmen der einzelfalloezogenen Ermessensentscheidung Uber die Erteilung einer
Zusicherung oder Zustimmung zur Ubernahme von Genossenschaftsanteilen und/oder
Mietkautionen ist zu prifen, ob

a) diese Leistungen gegebenenfalls aus geschiitztem Vermdgen des Hilfeempfangenden im
Wege der Selbsthilfe erbracht werden kénnen,

b) durch Beendigung eines bisherigen Mietverhaltnisses zur Auszahlung gelangende
Genossenschaftsanteile und/oder Mietkautionen erneut fur diesen Zweck eingesetzt werden
konnen.

Dies ist zulassig, weil es sich hierbei nicht um Pflichtleistungen handelt und sich hierdurch der
vermogensrechtliche Status der einzusetzenden Gelder nicht verandert.

(6) Eine unter Beachtung des Absatzes 1 und der unter Nummer 7.1 genannten Grundsatze
erteilte Zusicherung oder Zustimmung fir die Ubernahme von Wohnungsbeschaffungskosten
(Genossenschaftsanteile) oder einer Mietkaution ist mit dem Hinweis zu versehen, dass

a) sich diese nur auf die notwendigen Kosten und den notwendigen Umfang der Kosten bezieht
und

b) die Zusicherung oder Zustimmung (gegebenenfalls teilweise) ihre Gltigkeit verliert, wenn die

Anmietung einer Wohnung in der Folgezeit noch ohne Wohnungsbeschaffungskosten
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und/oder Mietkaution moglich ist (zum Beispiel auch durch Verhandlung mit dem potentiellen
Vermieter).

(7) Die Hohe von Genossenschaftsanteilen ist abhangig von den Regelungen in den jeweiligen
Satzungen der Genossenschaften. Der Kostenumfang fir zu  Ubernehmende
Genossenschaftsanteile soll angemessen sein. Als Orientierung kann das Dreifache der Brutto-
Warmmiete dienen.

(8) Der Bewilligungsbescheid (inklusive Darlehensvertrag und Abtretung, siehe Nummer 7.4) ist
erst nach Vorlage des konkreten Mietvertrages zu erteilen. Die Zahlung der zugesicherten
Leistungen erfolgt direkt auf die fUr diesen Zweck speziell eingerichteten oder von den
Vermietern angegebenen Konten.

7.4 — Sicherung der Rickzahlungsanspriiche — Darlehen, Abtretung

(1) Mietkautionen und Genossenschaftsanteile sind von ihrer Rechtsnatur her an den Mieter
rickzahlbare Leistungen im Falle der Beendigung eines Mietverhaltnisses (bei
Genossenschaften ist dazu die Mitgliedschaft zu kiindigen). Auf der Grundlage des § 22 Absatz
3 SGB Il und 8§ 29 Absatz 1 Satz 7 zweiter Halbsatz SGB XII soll deswegen diese Geldleistung
als Darlehen erbracht werden.

(2) wird die/der Ubernahme einer Mietkaution oder von Genossenschaftsanteilen (als
Wohnungsbeschaffungskosten) zugesichert/zugestimmt, ist die Zusicherung/Zustimmung
bereits mit dem Hinweis zu versehen, dass die Ubernahme dieser Kosten nur auf
Darlehensbasis erfolgt und vom Antragstellenden und gleichzeitig zukinftigen Mieter der
anzumietenden Wohnung der Anspruch auf Ruckzahlung der
Mietkaution/Genossenschaftsanteile einschliel3lich anfallender Zinsen bzw. Dividenden an den
jeweils zustandigen Trager der Grundsicherung fur Arbeitsuchende/Sozialhilfetrager abzutreten
ist. Sofern Abtretungen (z.B. durch Satzung einer Genossenschaft) ausgeschlossen sind, sollte
im Rahmen der Ermessensausiibung Wohnungsangeboten der Vorzug gegeben werden, bei
denen die Ruckfuhrung des Darlehens durch Abtretung gesichert werden kann oder bei denen
diese Leistungen nicht erbracht werden muissen.

(3) Bestandteil des entsprechenden Bewilligungsbescheides ist der Darlehensvertrag, auf
dessen Grundlage die in Absatz 2 genannten Rlckzahlungsanspriiche an das Land Berlin
abzutreten sind. Gleichzeitig sind mit dem Darlehensvertrag die Ruckzahlungsmodalitaten zu
regeln fir den Fall

a) der Beendigung der Hilfebedurftigkeit,

b) der nicht — vollstandig - erfolgten Rickzahlung (z.B. bei nicht vertragsgemaf
vorgenommenen Renovierungsverpflichtungen durch den Mieter oder wegen sonstiger
Méangel).

(4) Bei der Festlegung der Modalitaten der Darlehensriickzahlung durch die Hilfeempfangenden
ist zu beachten, dass die Aufnahme bzw. Beibehaltung einer Beschaftigung und die Zielsetzung
gegebenenfalls erbrachter finanzieller Anreize im Zusammenhang mit der Aufnahme einer
Beschaftigung dadurch nicht gefahrdet werden darf.

(5) Eine Durchschrift der im Zusammenhang mit dem Bewilligungsbescheid unterzeichneten
Abtretungserklarung ist dem Vermieter zu tGbersenden mit dem Hinweis, dass die Beendigung
des Mietverhéltnisses oder sonstige Grinde, die zur Ruckzahlung der bewilligten Leistung
fuhren, unverziiglich mitgeteilt werden missen. Gleichzeitig ist vom Vermieter die Vorlage einer
Ausfertigung der entsprechenden detaillierten Abrechnung zu erbitten. Der Zeitraum zur
Vorlage einer entsprechenden Abrechnung ist bei Mietkautionen in der Regel mit ca. drei bis
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sechs Monaten als angemessen anzusehen. Bei Genossenschaftsanteilen kann dies —
satzungsabhéngig — auch einen langeren Zeitraum beanspruchen.

8 — Sonstige Aufwendungen fir die Wohnung

(1) Kosten fur notwendige Renovierungen/Schénheitsreparaturen kénnen als mietvertraglich
geschuldete Leistung wahrend der Laufzeit des Mietvertrages oder bei berechtigter Forderung
des Vermieters bei Auszug im Rahmen der Kosten fir die Wohnung nach hdchstrichterlicher
Rechtsprechung Ubernommen werden. Dies kann sowohl einmalige als auch laufende
Leistungen betreffen. Danach sind aus der Regelleistung gemal § 20 SGB ll/den Regelsatzen
gemal § 28 SGB XII lediglich kleinere Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten zu decken.

(2) Die vorrangige Verpflichtung des Vermieters ist zu beachten, z.B. wenn

a) wegen unwirksamer Fristenregelungen im Mietvertrag, die die gesetzlichen Regelung gemali
§ 535 BGB zur Renovierung der Wohnraume aufleben lasst

b) die Pflicht zur Renovierung der Wohnraume nicht vertraglich auf den Mieter Gberwalzt ist

(3) Die fur die Ermittlung des Kostenumfanges einer notwendigen Renovierung in Eigenleistung
(Regelfall fir den Personenkreis des SGB |Il) erforderlichen aktuellen Preise fir z.B.
Renovierungsmaterial werden durch gesondertes Rundschreiben bekannt gegeben.

(4) Fur den Fall, dass eine Fachfirma die Renovierung durchfiihren muss (Regelfall fir den
Personenkreis des SGB XIl), sind unter Bertcksichtigung der Prifungsergebnisse der
Renovierungsnotwendigkeiten entsprechende Kostenvoranschlage einzuholen (mind. drei), bei
denen dem glnstigsten Angebot bei gleichem Leistungsumfang der Vorzug zu geben ist.

9 — Mietschulden

9.1 — Pravention

(1) Gemal § 22 Absatz 4 SGB Il und 8 29 Absatz 1 Satz 6 sollen die Kosten fir Wohnung und
Heizung in den Féllen, in denen die zweckentsprechende Verwendung der hierfiir gewéhrten
Leistung nicht gewabhrleistet ist, direkt an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte (wie
zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen) tiberwiesen werden.

Damit stellt § 22 Absatz 4 SGB Il die Ausnahme von dem in § 42 SGB Il formulierten Grundsatz
der Uberweisung von Geldleistungen auf das (inlandische) Konto der Hilfeempfangenden dar.

(2) Ziel der genannten Regelungen ist die Sicherung der Wohnung und somit die Vermeidung
von Mietschulden. Die Zielrichtung dieser Ausfiihrungsvorschriften und des SGB Il erfordert,
dass Menschen, die in absehbarem Zeitraum einer Erwerbstatigkeit nachgehen sollen, um
weitgehend unabhangig von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu werden, in der
Lage sind bzw. in die Lage versetzt werden missen, ihren Verpflichtungen selbstandig
nachkommen zu konnen. Gegebenenfalls kénnen die Sozialen Dienste der bezirklichen
Sozialamter hierbei unterstitzend hinzugezogen werden.

(3) Eine direkte Uberweisung der Leistungen fiir Wohnung und Heizung an Vermieter oder
andere Empfangsberechtigte bedarf daher tatsachlicher Anhaltspunkte, die der
zweckentsprechenden Verwendung entgegenstehen. Dies kann zum Beispiel angenommen
werden

a) in den Fallen von Drogen- oder Alkoholabhangigkeit, unwirtschaftlichem Verhalten,

b) wenn bereits in der Vergangenheit Mietriickstande aufgetreten sind oder aktuell bestehen,
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¢) wenn bereits bei Antragstellung aus den Unterlagen erkennbar ist, dass in der Vergangenheit
die Miete nicht regelmafig und punktlich entrichtet wurde,

d) wenn auf dem Konto, das fur die Uberweisung der Geldleistung angegeben wurde, bereits
bei Antragstellung Uberziehungskredite in Anspruch genommen wurden,

e) bei Bestehen sonstiger Schuldverpflichtungen,

f) wenn auf Grund von Gutachten/Stellungnahmen von zustandigen Stellen (wie Soziale und
arztliche Dienste) die Personlichkeit des Betroffenen die eigenstandige Sicherstellung von
finanziellen Verpflichtungen (noch) nicht ermdéglicht,

g) bei betreuten Wohnformen unter den Bedingungen des Buchstaben f),

h) in Fallen, in denen Wohnungen aus dem ,Geschitzten Marktsegment* angemietet wurden,
i) wenn die Hilfesuchenden die Direktliberweisung selbst beantragen,

j) Sanktionen ab der zweiten Stufe gemal 8§ 31 SGB Il verhdngt wurden.

(4) Zur Vermeidung von Mietschulden kann es erforderlich sein, dass die Hilfeempfangenden in
regelmaRigen Abstanden die zweckentsprechende Verwendung der an sie ausgezahlten
Leistungen fur Wohnung und Heizung durch Vorlage geeigneter Belege wie Mietquittungen
oder Kontoausziige nachweisen.

9.2 - Ubernahme von Mietschulden

(1) Die Ubernahme von Mietschulden dient dem Erhalt von angemessenem Wohnraum.
(2) Bei der Ubernahme von Schulden zur

a) Sicherung der Wohnung (Mietschulden) oder

b) Behebung einer vergleichbaren Notlage (z.B. Sperrung der Energie, Wasser- oder
Heizungszufuhr)

handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, die den besonderen Umstanden des
Einzelfalls Rechnung zu tragen hat. Sie kann gemaR 8§ 22 Absatz 5 SGB Il nur erfolgen, wenn
bereits Leistungen fur Wohnung und Heizung erbracht werden. Entscheidungen uber die
Ubernahme furr erwerbsfahige Personen, die nicht hilfebediirftig im Sinne des SGB Il sind,
erfolgen auf der Grundlage des § 34 SGB XIl, ebenso fur Hilfeempfangende, die dem
Personenkreis des SGB Xl angehoéren. Grundsétzlich sind bei der Ausiibung des Ermessens
auch Wirtschaftlichkeitsaspekte zu beachten.

(3) Ist die Ubernahme von Mietschulden zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit gerechtfertigt
und notwendig, ist das Ermessen soweit eingeschrankt, dass im Regelfall die Hilfe wegen der
erheblichen Folgen von Wohnungslosigkeit zu gewahren ist, wenn nur so ein RAumungsurteil
abgewendet oder eine drohende Raumung vermieden werden kann.

Fur die Frage, ob die Hilfeleistung gerechtfertigt ist, sind auch das bisherige Verhalten der
Hilfesuchenden sowie die Selbsthilfemdglichkeiten zur Beseitigung der Notlage (im Rechtskreis
des SGB Il auch der vorrangige Einsatz geschitzten Vermbégens gemall § 22 Absatz 5 in
Verbindung mit 8 12 Absatz 2 Nr. 1 SGB Il) zu beachten.
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a) Wohnungslosigkeit droht, wenn der Vermieter nach § 543 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 BGB die
Wohnung wegen der Mietschulden gekiindigt hat oder eine Kiindigung deswegen konkret in
Aussicht steht. Es ist bei der Entscheidung tber die Ubernahme von Mietschulden zu
beachten, dass

aa) die Verpflichtung zur Ubernahme der Mietschulden bis zum Ablauf von zwei Monaten
nach Rechtshangigkeit einer R&aumungsklage die Kindigung unwirksam macht
(allerdings nur, wenn nicht innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre schon einmal
eine unwirksam gewordene Kiindigung vorausgegangen ist);

bb) die Ubernahme der Mietschulden den Wohnraum tatsachlich sichern muss. Dies ist,
wenn noch andere Kindigungsgrinde vorliegen, in der Regel nicht méglich;

cc) die Zusicherung des Vermieters zur Fortsetzung des Mietverhaltnisses gegebenenfalls
entscheidend fir die Sicherung des Wohnraumes ist;

dd) zur Sicherung des Wohnraumes im Raumungsverfahren ggf. auch die Ubernahme der
Anwalts- und Gerichtskosten erforderlich sein kann, um den Raumungsanspruch des
Vermieters zu beseitigen;

ee) auf dem Wohnungsmarkt verfligbarer Wohnraum auch fiir die betroffenen Personen
konkret anmietbar sein muss, wenn die drohende Wohnungslosigkeit verneint werden
soll. Dies ist bei vorhandenen Mietschulden in der Regel nicht der Fall.

b) Gemal § 22 Absatz 6 SGB Il und § 34 Absatz 2 SGB XIl informieren die Gerichte den 6rtlich
zustandigen Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende oder die von diesem
beauftragte Stelle, wenn eine Klage auf RA&umung von Wohnraum im Falle der Kindigung
des Mietverhéltnisses nach 8 543 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung mit 8 569
Absatz 3 BGB eingegangen ist. Es ist durch geeignete organisatorische MalRRnahmen
sicherzustellen, dass diese Information unverziglich beachtet wird und die notwendigen
MaRnahmen im Sinne des § 22 Absatz 6 SGB Il und § 34 Absatz 2 SGB XII getroffen
werden kbnnen.

(4) Die Ubernahme von Mietschulden auf der Grundlage des § 22 Absatz 5 SGB Il soll als
Darlehen erfolgen. Im Rechtskreis des SGB XlIlI kénnen Mietschulden gemal § 34 Absatz 1
Satz 2 SGB XIl als Beihilfe oder als Darlehen erbracht werden. Bei der Festlegung der
Rickzahlungsmodalitédten ist sicherzustellen, dass die Moéglichkeit der Betroffenen, unabhangig
von Leistungen zum Lebensunterhalt zu leben (insbesondere ein — auch in Aussicht stehendes
- Beschaftigungsverhéltnis) durch die Rickzahlung nicht gefahrdet wird. Ebenso ist eine
Beeintrachtigung des Lebensunterhaltes der im Haushalt lebenden Kinder zu verhindern.

10 — Verfahren bei zweckgebundenen Einnahmen

(1) Sofern zweckgebundene Einnahmen zur Senkung der Miete erzielt werden, ist der in der
Bedarfsberechnung zu bertcksichtigende Betrag fir die Wohnung um die zweckgebundene
Einnahme zu mindern (z.B. Untermieteinnahmen, Mietausgleich gemar Nummer 6).

(2) Im Falle der Direktlberweisung der Kosten flr Wohnung und/oder Heizung an Vermieter
oder andere Empfangsberechtigte ist in diesen Fallen sicherzustellen, dass die Uberweisung in
voller Hohe des tatsdchlichen Zahlbetrages erfolgt, sofern die Gesamthdhe der Leistung dies
zul@sst.

(3) Gleiches gilt fiir die Falle, in denen die Miete um Energiekostenanteile gemindert wird.

15



11 — Besonderheiten fiir den Geltungsbereich des SGB XI|

Nummer 7.1 Absatz 4 bezieht ausschliel3lich auf Regelungsinhalte des SGB Il und ist fur den
Personenkreis des SGB XlI nicht anwendbar.

12 — Controlling

Zustandig fur die Durchfuhrung der Aufgaben des kommunalen Tragers nach dem SGB Il sind
die Bezirksamter von Berlin. lhnen obliegt daher auch die Verantwortung fir die rechtmafige
Umsetzung der Regelungen dieser Ausfiihrungsvorschriften. Im Rahmen des dafir
erforderlichen Controllings erheben die Bezirksamter nach schriftlich fixierten einheitlichen
Grundsatzen und Berichtspflichten die notwendigen Daten.

13 — Inkrafttreten

Diese Ausfiihrungsvorschriften treten am 01. Marz 2009 in Kraft. Gleichzeitig treten die
Ausfihrungsvorschriften zur Ermittlung angemessener Kosten der Wohnung gemaf § 22 SGB
II (AV-Wohnen) vom 7. Juni 2005 (ABI. S. 3743) geandert mit Verwaltungsvorschriften vom 30.
Mai 2006 (ABI. S. 2062) aul3er Kraft.

16



	1 – Grundsatz
	2 – Zuständigkeit 
	3 – Mietwohnungen
	4. Kostensenkungsverfahren
	5. Selbstgenutztes Wohneigentum 
	6 - Sozialer Wohnungsbau – Förderungsabbau
	7 - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten
	8 – Sonstige Aufwendungen für die Wohnung
	9 – Mietschulden 
	10 – Verfahren bei zweckgebundenen Einnahmen
	11 – Besonderheiten für den Geltungsbereich des SGB XII
	12 – Controlling
	13 – Inkrafttreten

